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«Ich habe gehört, dass das 

neue Datenschutzgesetz  

kein Papiertiger mehr ist!»



Neues Datenschutzgesetz?





«Mit der Revision will der Bundesrat insbesondere […] 

die Selbstbestimmung der betroffenen Personen über 

ihre Daten stärken.» 

Schweizerischer Bundesrat,  

Medienmitteilung vom 21. Dezember 2016



«Stärkung? Klingt gut! 😋»





Was ändert sich?



Unter anderem: Neue und verbesserte 

Möglichkeiten für betroffene Personen, um 

ihre Ansprüche durchzusetzen … ✊



Vor allem: Neue und verschärfte 

Strafbestimmungen! 🤤



Pflicht / Tatbestand DSG nDSG

Information ( ✅ ) ✅ ✅ ✅

Auskunft ✅ ✅

Outsourcing ❌ ✅ ✅

Daten-Export ❌ ✅ ✅ ✅

Datensicherheit ❌ ✅ ✅ ✅

Berufliche Schweigepflicht ✅ ✅ ✅

Identitätsmissbrauch ❌ ✅ ✅ ✅

Unbefugte Beschaffung ✅  ✅



… und wesentlich höhere Bussen:

Bislang bis zu 10'000 Franken, 

in Zukunft bis zu 250'000 Franken!







«Mit Busse bis zu 250 000 Franken werden private 

Personen auf Antrag bestraft […], die vorsätzlich […] 

die Mindestanforderungen an die Datensicherheit, die 

der Bundesrat […] erlassen hat, nicht einhalten.» 

Art. 61 lit. a nDSG



«Private Personen?»



• Grundsatz: Einzelne verantwortliche natürliche 

Personen 

• Ausnahme: Unternehmen, wenn Ermittlung der 

verantwortlichen Personen im Hinblick auf die  

Strafe unverhältnismässig wäre



«Vorsätzlich?»



«Vorsätzlich begeht ein Verbrechen oder Vergehen, 

wer die Tat mit Wissen und Willen ausführt. Vorsätzlich 

handelt bereits, wer die Verwirklichung der Tat für 

möglich hält und in Kauf nimmt.» 

Art. 12 Abs. 1 StGB



«Nur 250'000 Franken?»





Beispiel: Daten-Export







«Wie muss ich vorgehen?»





Fast immer: Erst einmal nett 

fragen … 💡







Strafantrag an Strafverfolgungsbehörde:

• Welche Pflichten gemäss Datenschutzgesetz wurden  

wie und von wem verletzt? 

• Antragsfrist von drei Monaten, sofern Täterschaft 

bekannt  

• Beteiligung am Strafverfahren als Privatkläger:in



«Gibt es weitere 

Möglichkeiten?»



Eidgenössischer Datenschutz- 

und Öffentlichkeitsbeauftragter 

(EDÖB)







Mehr Kompetenzen  

für den EDÖB! 🔥



«Der EDÖB eröffnet von Amtes wegen oder auf 

Anzeige hin eine Untersuchung gegen ein 

Bundesorgan oder eine private Person, wenn 

genügend Anzeichen bestehen, dass eine 

Datenbearbeitung gegen die Datenschutzvorschriften 

verstossen könnte.» 

Art. 49 Abs. 1 nDSG



«Liegt eine Verletzung von Datenschutzvorschriften 

vor, so kann der EDÖB verfügen, dass die Bearbeitung 

ganz oder teilweise angepasst, unterbrochen oder 

abgebrochen wird und die Personendaten ganz oder 

teilweise gelöscht oder vernichtet werden.» 

Art. 51 Abs. 1 nDSG





Und natürlich … 👩⚖





Zivilrechtliche Klage:

• Schlichtungsverfahren bei Friedensrichter:in, 

danach Gerichtsverfahren 

• In der Schweiz und nach Schweizer Recht 

• Keine Gerichtskosten 🆕 

• Kostenrisiko bei Unterliegen: Anwaltskosten, 

Entschädigung für Gegenpartei



«Hat die Sache einen Haken?»



• EDÖB und Strafverfolgungsbehörden: «Kei Luscht»? 

• Verantwortliche im Ausland: Ausser Reichweite? 

• Betroffene Personen: Fehlende Konfliktfähigkeit? 

• Aufwand und Ertrag? 

• Energie, Geld und Zeit?





«Wann geht's los?»



Inkrafttreten per  

1. Januar 2023?



Neue Möglichkeiten 

ausprobieren 🐯🥩 und  

Erfahrungen sammeln!



Fragen?



martinsteiger.ch 👋

http://martinsteiger.ch



